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1. EINLEITUNG  

Mit der, seit 20.07.2011 angewandten, neuen EU-Spielzeugrichtlinie 

2009/48/EG müssen sich Spielzeuge, die auf den europäischen Markt gebracht 

werden möchten, den weltweit strengsten Sicherheitsvorgaben unterziehen. Es 

ist absehbar, dass auch in Zukunft die Tendenz der stetigen Verschärfung der 

Spielzeugsicherheit in Europa zunehmen und nicht abnehmen wird. Obwohl 

diese Richtlinie lediglich an die EU-Mitgliedstaaten gerichtet ist, wirkt sie sich 

unweigerlich auf die chinesische Spielzeugindustrie aus, die allein im Jahr 

2010 86% der gesamten Importmenge von Spielzeug nach Europa produziert 

hat. Das Ziel der vorliegenden Studie ist, den Leser in die Lage zu versetzen, 

das neue EU-Spielzeugsicherheitsrecht aus einem Blickwinkel der chinesi-

schen Spielzeugunternehmen zu betrachten. 

Zu Beginn der Studie wird die bisherige Konzeption der EU, mit Rechtsvor-

schriften im Bereich Produkt- bzw. Spielzeugsicherheit, betrachtet. Im Rahmen 

der „New Approach“ und dessen Modernisierung „New Legislative Frame-

work“ wurden zahlreiche europarechtliche Rechtsakte bezüglich allgemeiner 

Produktsicherheit und spezifischer Spielzeugsicherheit erlassen. Es ist sinnvoll, 

diese Rechtsakte und deren entsprechende Sicherheitsnormen zunächst zu 

veranschaulichen und in Beziehung zu setzen. 

Des-weiteren sollen die wichtigsten Begriffe des Themas erläutert werden. Für 

chinesische Spielzeugunternehmen ist in erster Linie die Definition von Spiel-

zeug von Bedeutung, weil nur Produkte, die tatsächlich unter den Spielzeug-

begriff fallen, den strengen Regeln unterzogen werden. Zudem ist die Definiti-

on von Hersteller besonders relevant, weil ca. 60% der Spielzeuge mit dem 

„Made in China“ Etikett auf dem europäischen Markt unter Namen oder Mar-

ken internationaler Konzerne produziert wurden. Daraufhin stellt sich die 

Frage, ob die chinesischen Zulieferer den Markenherstellern gleichgestellt 

werden und inwieweit sie die Verantwortlichkeiten des Markenherstellers 

übernehmen müssen.  

Im Anschluss an die Klärung der Spielzeug- und Herstellerdefinition soll der 

Umfang und Inhalt von Spielzeugherstellerpflichten untersucht werden. Dies 

bildet den Hauptschwerpunkt der vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund 
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der im deutschen Recht thematisierten Unterscheidung zwischen verkehrs-

rechtlichen und öffentlich-rechtlichen Herstellerpflichten wird eine Überprü-

fung dahingehend vorgenommen, ob und inwieweit beide Herstellerpflichten 

miteinander übereinstimmen bzw. voneinander abweichen. Dabei werden die 

Verkehrspflichten des Herstellers zeitlich in Konstruktions-, Fabrikations-, 

Instruktions- und Produktbeobachtungspflichten und die Herstellerpflichten in 

der Spielzeugrichtlinie gleichermaßen in Vor-Marktpflichten und Nach-

Marktpflichten unterteilt. Somit soll ein punktueller Vergleich der Hersteller-

pflichten in allen Phasen der Wertschöpfungskette ermöglicht werden. Das 

Augenmerk wird von Beginn an primär auf den dem Inverkehrbringen vorge-

lagerten Pflichten im Rahmen des Konformitätsbewertungsverfahrens als 

Kernstücks der Spielzeugrichtlinie gerichtet. Bei Konformität handelt es sich 

um einen rein öffentlich-rechtlichen Begriff, welcher z.B. mehrfach im deut-

schen Produktsicherheitsgesetz, aber selten im Produkthaftungsrecht und 

Deliktsrecht Erwähnung findet. Demgegenüber ist die Sicherheit von Spielzeug 

nicht nur eine Angelegenheit der öffentlich-rechtlichen Regulierung sondern 

auch des Privatrechts. Die Gegenüberstellung der Begriffe „Konformität“ und 

„Sicherheit“ soll zu einer präzisen Feststellung des Pflichtumfangs des Spiel-

zeugherstellers führen.  

Die Spielzeuge aus China werden in der Praxis am häufigsten von den europäi-

schen Marktüberwachungsbehörden beanstandet. Es ist daher sinnvoll, die 

behördlichen Marküberwachungsbefugnisse, die im Umkehrschluss eine Reihe 

von Duldungs-, Unterstützungs- und Auskunftspflichten für chinesische Spiel-

zeugunternehmen zur Folge haben, unter die Lupe zu nehmen, um zu untersu-

chen, wo die Grenze der Marktüberwachungskompetenz aus verwaltungsver-

fahrensrechtlicher Sicht liegt. Die Spielzeugrichtlinie sieht ein Marktüberwa-

chungsverfahren im Fall eines mit Gefahr verbundenen Spielzeugs vor. Dabei 

stehen eigenverantwortliche Korrekturmaßnahmen von Wirtschaftsakteuren im 

Vordergrund. An diese Ausführung schließt sich die Untersuchung der Prob-

lematik an, wie sich chinesische Spielzeugunternehmen verhalten sollen, um 

eine wirksame aber weniger belastende Korrekturmaßnahme entwickeln zu 

können.  
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Die Studie bietet in ihrem letzten Kapitel einen tiefen Einblick zur aktuellen 

Situation der chinesischen Produzenten in der globalisierten Spielzeugindust-

rie. Ausgehend von der Rückrufaktion von Mattel Inc. USA 2007 soll ermittelt 

werden, worin das Problem mit „Made in China“ seinen Ursprung hat. Die 

Verschärfung der Ausfuhrüberwachung durch die chinesische Produktsicher-

heitsbehörde angesichts des erhöhten Sicherheitsstandards der EU wird kurz 

vorgestellt, bevor im Anschluss auf die Frage eingegangen wird, wie diese zu 

einer ursachenbezogenen Lösung von „gefährlichen Spielzeugen aus China “ 

beitragen kann.  

2. KONZEPTION UND ÜBERBLICK DES 
SPIELZEUGSICHERHEITSRECHTS IN EUROPA  

2.1 Die Regulierungsansätze für Spielzeugsicherheit in Europa 

2.1.1 Erster Schritt 

Die erste Idee, die Spielzeugsicherheit auf europäischer Ebene zu regulieren, 

geht auf die 70er Jahre zurück.1 Im Juli 1983 hat die  EG-Kommission einen 

Entwurf für eine Rahmenrichtlinie über allgemeine Zielsetzungen der Spiel-

zeugsicherheit und zudem die Entwürfe für zwei Einzelrichtlinien über die 

mechanischen und physikalischen Eigenschaften sowie für die Entflammbar-

keit von Spielzeug in den Ministerrat eingebracht.2 Da aber eine endgültige 

Stellungnahme des dafür zuständigen Ausschusses für Wirtschaft und Währung 

des Europäischen Parlaments fehlte, waren die Richtlinienentwürfe mit der 

Neuzusammensetzung des Parlaments nach den Wahlen von 1984 nicht mehr 

aktuell und wurden dementsprechend nicht verwirklicht. Der Ausschuss akzep-

tierte die in den Kommissionsentwürfen befürwortete Verbindlichkeit von 

Sicherheitsnormen nicht, weil „die Normen auf freiwilliger Grundlage an-

wendbar sein sollten und die Möglichkeit bestehen musste, eine einfache 

Erklärung des Herstellers zu akzeptieren, dass nicht gemäß den Normen herge-

                                                 
1 Stellungnahme des EWSA über die Sicherheit von Spielzeug, ABl. EG Nr. C 077/02 vom 

31.03.2009, S.9. 
2 ABl. EG Nr. C 203 vom 28. 7. 1983. 
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stelltes Spielzeug dennoch den Normen entspricht, die mit den allgemeinen 

Sicherheitszielen im Einklang sind.“3 

2.1.2 Neue Konzeption 

Inzwischen entwickelte die Kommission eine neue Strategie zur Harmonisie-

rung produktbezogener Sicherheitsanforderungen. Die als „New Approach 

(Neue Konzeption)“ bezeichnete Rechtsetzungstechnik basierte auf der Ent-

schließung des Rates über eine Neue Konzeption auf dem Gebiet der techni-

schen Harmonisierung und der Normung im Jahr 1985.4 Bis heute sind über 20 

auf  der Neuen Konzeption basierenden produktspezifischen EG-Richtlinien 

(nachfolgend: Neu-Konzeptionsrichtlinien) in Kraft getreten.5Die Spielzeug-

richtlinie 88/378/EWG war seinerzeit die erste europäische Richtlinie, bei der 

die Methode der „Neuen Konzeption“ angewandt wurde.6Zusammengefasst 

wird die Neue Konzeption in den folgenden Grundprinzipien:  

2.1.2.1  Verzicht auf Vollharmonisierung 

Die Neu-Konzeptionsrichtlinien legen die Sicherheitsanforderungen nicht mehr 

selbst bis ins letzte technische Detail fest. Darin unterscheidet sich die Neue 

Konzeption von dem bisherigen Ansatz der Vollharmonisierung, welche ange-

sichts der rasanten technischen Entwicklungen für den europäischen Gesetzge-

ber weder in fachlicher noch in personeller Hinsicht realistisch ist.7 Stattdessen 

beschränkt sich der Harmonisierungsgegenstand nun, soweit möglich, auf die 

grundlegenden Anforderungen (nachfolgend: wesentliche Anforderungen), 

welche sich in der Regel auf die Rechtsgüter Sicherheit, Gesundheit, Umwelt- 

oder Verbraucherschutz beziehen.8  Die wesentlichen Anforderungen, die in 

                                                 
3 Antwort von Herrn Varfis im Namen der Kommission am 4. Juni 1986 auf die schriftliche 
Anfrage Nr. 3098/85 von Frau Ursula Schleicher (PPE—D) in: ABl. EG Nr. C 290 vom 17. 
11. 86, S.15. 
4 ABl. EG Nr. C 136 vom 4. 6. 1985, S.1 ff. 
5  Vgl. die Übersicht auf HTTP://WWW.NEWAPPROACH.ORG/DIRECTIVES/DIRECTIVELIST.ASP. 

Stand: 05.08.2012.  
6 Richtlinie 88/378/EWG des Rates vom 3. Mai 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften 

der Mitgliedstaaten über die Sicherheit von Spielzeug, ABl. EG Nr. L187, S. 1.  
7 Langer/Klindt, in: Dauses, EU-Wirtschaftsrecht, C. VI. Rn.2.  
8  Hermes, Wechselwirkungen zwischen Produktsicherheitsrecht und Produkthaftungsrecht, 

2009, S. 31. 


